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Verstaatlichung in Europa

ln Italien, Frankreich und Österreich spielen verstaatlichte Unternehmen eine weit größere 
Rolle als in der Bundesrepublik. Welche Erfahrungen haben diese Länder mit der Ver
staatlichung gemacht?

Unterschiedliche Tendenzen

Mit einiger Sorge blickt die 
westdeutsche Wirtschaft 

über die Grenzen der Bundes
republik. Denn um die „Soziale“ 
Marktwirtschaft der BRD grup
pieren sich Volkswirtschaften wie 
die Italiens, Frankreichs, Eng
lands und Österreichs, in denen 
sich der Staat in immer stärke
rem Maße als Unternehmer be
tätigt.

Reprivatisierung in der BRD

Die Bundesrepublik war da
gegen immer bestrebt, getreu 
ihrer neoliberalen Ordnungsvor
stellung die staatliche Aktivität 
auf ein Minimum zu beschrän
ken. Abgesehen von den Son
dervermögen des Bundes — 
Bundesbahn und Bundespost —, 
den Versorgungsbetrieben und 
staatlichen Monopolen, wurden 
die vorhandenen staatlichen Un
ternehmen daher nach Möglich
keit reprivatisiert. Den herr

schenden Vorstellungen ent
sprach es nicht, daß sich der 
Bund einer erwerbswirtschaft
lichen Unternehmertätigkeit be
fleißigte. Bei dieser starken Be
tonung des ordnungspolitischen 
Aspektes wurde aber übersehen, 
daß der Staat als Unternehmer 
gerade auch marktwirtschaftli
chen Prinzipien eine bessere 
Wirkung verleihen könnte. Denn 
staatliche Unternehmen könnten 
die Maxime verfolgen, neben der 
Rolle einer sozialen Avantgarde 
und eines Instrumentes der Kon
junktur- und Strukturpolitik die 
Rolle eines wettbewerbsstimu- 
iierenden Elementes und eines 
Pioniers im Schumpeterschen 
Sinne einzunehmen, öffentliche 
Unternehmen müssen also nicht 
notwendigerweise Fremdkörper 
in einer im Prinzip marktwirt
schaftlichen Ordnung sein.

Davon sind denn auch die 
meisten anderen europäischen 
Länder überzeugt Ihre ursprüng

lichen Motive für die Verstaat
lichung waren aber in den we
nigsten Fällen ordnungspoliti
scher oder gesellschaftspoliti
scher Natur. Es ging in der Re
gel nur um die nüchterne prag
matische Überlegung, ob nach 
dem Kriege der Staat oder die 
Privatwirtschaft den Wiederauf
bau der zerstörten Industrien 
und die notwendigen Umstellun
gen und Strukturreformen wir
kungsvoller vornehmen könnte.

Englands Weg . . .

Der Staat beschränkte sich 
aber nicht auf diese Aufgabe, 
sondern verstärkte auch in der 
Folgezeit laufend seinen Einfluß. 
Daß Bestrebungen vorhanden 
sind, diese Entwicklung jetzt 
noch zu forcieren, zeigt sich vor 
allem in England ’).

') Vgl. R. K e l f - C o h e n :  Großbritan
niens Verstaatlichungsexperiment wird 
„mündig“. In: British Features, April 1969, 
Art.-Nr. GR 54.
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Als dort nach dem Kriege die 
Aülee-Regierung ans Ruder kam, 
befanden sich verschiedene 
wichtige Industriezweige in 
einem abgewirtschafteten Zu
stand. Angesichts des Wunsches 
nach einer neuen Ordnung 
schien die Verstaatlichung in den 
Nachkriegsjahren zwangsläufig 
die geeignete Lösung für einige 
Bereiche zu sein. So wurden 
denn auch verschiedene Indu
striezweige auf nationaler Ebene 
organisiert. Als die Konserva
tiven aber 1951 für 13 Jahre die 
Macht übernahmen, revidierten 
sie teilweise die Politik ihrer 
Vorgänger. Ihre ersten Maßnah
men bestanden in der Repriva
tisierung der Stahlindustrie und 
des Straßengüterverkehrs. Die 
übrigen verstaatlichten Indu
strien und Unternehmen be
schlossen sie — unter Bedauern 
—, unbehelligt zu lassen, ob
gleich diese Politik nach Sir 
Winston Churchill „die Sym
metrie der Parteienrekrimina- 
tion“ etwas störte.

Ironischerweise wurden die 
konservativen Minister sogar 
eifrige Befürworter der verstaat
lichten Industrien, für die sie ver
antwortlich waren. Sie behan
delten sie großzügiger und üb
ten auch weniger Kontrolle aus, 
als es die Labour-Regierung ge
tan hatte. Der Grund dafür lag 
vor allem in dem mangelnden 
politischen Konzept der konser
vativen Regierung.

Jede Industrie versuchte des
halb, ihren Spielraum auf ein 
Maximum auszuweiten. Alle be
troffenen Zweige waren davon 
überzeugt, daß sie der politi
schen Aufsicht nicht bedürften. 
Die einzige Rolle, die sie den 
„verantwortlichen“ Ministern zu
billigten, war die Funktion, das 
nötige Geld für ihre verworre
nen und mangelhaft vorbereite
ten Modernisierungspläne zu be
schaffen. Das Ergebnis waren 
hohe jährliche Subventionen zu 
Lasten der Steuerzahler.

1961 unternahm die Regierung 
den Versuch, mit ihrem Weiß

buch über „Die finanziellen und 
wirtschaftlichen Verpflichtungen 
der verstaatlichten Industrien“ 
Ordnung in die Finanzen der 
Unternehmen zu bringen. In die
sem Weißbuch wurden finanzi
elle Vergleichsmaßstäbe zur Be
urteilung der Leistung der In
dustrien vorgeschlagen, die zwi
schen Ministerien und Industrien 
für die Fünfjahresperiode 1962- 
1967 ausgehandelt werden soll
ten. In der Praxis bewährten 
sich diese Maßnahmen aller
dings nur in der Gas- und Elek
trizitätswirtschaft.

. . .  zur verstärkten 
Staatskontrolle

Mit dem Regierungswechsel 
im Jahre 1964 begann sich die 
Lage der verstaatlichten Indu
strien wesentlich zu ändern. Un
ter Harold Wilson waren sie 
jetzt mit einer „planenden“ Re
gierung konfrontiert, die die Ab
sicht hatte, alle vorhandenen 
staatlichen Unternehmen bewußt 
als Werkzeug der Wirtschafts
politik einzusetzen. Das Manage
ment verlor jeglichen Spielraum. 
Ihm obliegt heute nur noch die 
Erledigung der „Routinege
schäfte“. Diese Entwicklung 
stellt den bedeutendsten Wan
del in der Geschichte der ver
staatlichten Industrien in Eng
land dar. Damit aber nicht ge
nug.

In diesem Sommer forderte 
eine Arbeitsgruppe der Labour- 
Partei, den staatlichen Einfluß 
radikal auszudehnen. Die Regie
rung soll nicht nur ihre Kontrolle 
über den privaten Bereich der 
Wirtschaft verstärken, sondern 
sich auch durch Nationalisierun
gen von Industrien oder Kapital
beteiligungen direkt am Produk
tionsprozeß beteiligen. Diese 
Vorschläge liegen gegenwärtig 
den zuständigen Ministern und 
Parteiführern vor. Mit Abände- 
derungen und Ergänzungen sol
len sie in das Wahlmanifest der 
Labour-Partei für die nächste 
Parlamentswahl eingearbeitet 
werden.

Diese Tendenzen dürften im 
Augenblick noch keine allzu star
ken Auswirkungen auf die west
deutsche Wirtschaft zeitigen. 
Eine große Bedeutung werden 
sie allerdings dann erlangen, 
wenn Großbritannien der EWG 
beitreten wird. Das gleiche gilt 
hinsichtlich der verstaatlichten 
Industrien Österreichs, wenn 
dessen Assoziierungsbestrebun
gen von Erfolg gekrönt sein 
werden.

Probleme für die EWG
Von großer Aktualität sind da

gegen die Entwicklungen bei 
den EWG-Partnern Italien und 
Frankreich. In beiden Ländern 
unterstehen schon heute viele 
wichtige Industriezweige der 
staatlichen Kontrolle, und es 
sind keine Anzeichen zu erken
nen, daß die weitere Ausdeh
nung des staatlichen Einflusses 
gestoppt werden könnte. Da
durch werden aber ernste Fra
gen für die zukünftige Zusam
menarbeit in der EWG aufge
worfen. Wenn nämlich in man
chen Ländern Investitionsaufla
gen, regionale Verpflichtungen 
u. ä. für die Unternehmen be
stehen und in anderen nicht, er
gibt sich zweifellos die Gefahr 
einer gewissen Desintegration. 
Von diesen Auflagen abgesehen, 
werden aber die staatlichen Un
ternehmen in mancher Hinsicht 
günstigeren Wettbewerbsbedin
gungen unterliegen als die pri
vaten deutschen Unternehmen. 
Damit könnte es zu weiteren 
Wettbewerbsverzerrungen in der 
EWG kommen.

Die zukünftige Entwicklung 
kann aber nur abgeschätzt wer
den, wenn die bisherigen Erfah
rungen, die mit der Verstaatli
chung gemacht wurden, zugrun
de gelegt werden. Möglichst 
frei von ideologischen Aspekten 
soll deshalb der Frage nach der 
Entwicklung und den Problemen 
der Verstaatlichung nachgegan
gen werden. Als Beispiele die
nen die verstaatlichten Indu
strien in Italien, Frankreich und 
Österreich. ogm.
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Brücke zwischen staatlichem und privatem Sektor

Dr. Gioachino.Fraenkel, Rom
L—

Der italienische Staat übt 
seine Unternehmertätigkeit 

durch verschiedene Institutionen 
aus. Sie unterscheiden sich nicht 
nur durch ihre wirtschaftliche 
Funktion, sondern auch durch 
ihre juristische Gestalt und ihre 
Einordnung in den Verwaltungs
apparat. Bei der Vielfalt der For
men fällt es deshalb nicht leicht, 
eine Übersicht über die staat
lichen Unternehmen zu geben.

Einteilung der Unternehmen

Die offizielle Klassifizierung 
erfolgt nach verwaltungstechni
schen Gesichtspunkten. Danach 
lassen sich — abgesehen von 
den Regiebetrieben der staat
lichen Verwaltung, die beispiels
weise Ausrüstungsmaterial für 
die Landesverteidigung erzeu
gen — folgende Kategorien bil
den;
□  Die sog. „autonomen“ Un
ternehmen: Sie sind jeweils 
einem bestimmten Ministerium 
direkt zugeordnet, haben keine 
eigene Rechtsform, stellen je
doch eine eigene Bilanz auf und 
üben ihre Tätigkeit selbständig 
aus. Neben der staatlichen Mo
nopolverwaltung (Tabakwaren, 
Salz usw.) umfaßt diese Gruppe 
im wesentlichen Unternehmen 
des öffentlichen Dienstleistungs
sektors, wie die Staatseisen
bahn, Post- und Fernmeldewe
sen, Verwaltung der Staatsstra
ßen, Statistisches Nationalinsti
tut usw.
□  öffentlich-rechtliche Körper
schaften: Sie haben zwar eine

eigene Verwaltung und erstel
len selbst eine Bilanz, stehen 
jedoch unter der Kontrolle des 
Rechnungshofs, des Parlaments 
und/oder der Regierung (letz
tere benennt beispielsweise den 
Präsidenten). Hierzu zählen ins
besondere die Staatsholdings 
(IRI, ENI usw.), einige Kredit
institute und andere kleinere In
stitutionen.
□  Privatrechtliche Unterneh
men: An ihnen haben die schon 
erwähnten Staatsholdings eine 
Mehrheits- oder Minderheitsbe
teiligung.

Selbstverständlich lassen sich 
auch vielfältige andere Klassifi
zierungen vornehmen. Beispiels
weise nach der Art der produzier
ten Leistung. Denn die „autono
men“ Unternehmen erbringen mit 
Ausnahme der Staatsmonopole 
nur Dienstleistungen, während 
die übrigen Unternehmen auch 
Güter produzieren. Ein anderes 
mögliches Kriterium wäre die 
Marktstellung. Die „autonomen“ 
Unternehmen haben nämlich 
wie auch einige privatrechtliche 
Dienstleistungsunternehmen Mo
nopolstellungen, während die 
gütererzeugenden Unternehmen 
zahlreichen Konkurrenten ge
genüberstehen.

Die heute vorhandene Viel
falt der institutionellen Formen 
ist zum einen Folge der Um
stände, die zur Gründung von 
Staatsunternehmen geführt ha
ben, zum ändern Ausdruck der 
im Laufe der Zeit wechselnden 
Auffassung von den Unterneh

meraufgaben des Staates und 
vom Instrumentarium, mit dem 
sie verwirklicht werden sollen. 
Am interessantesten dürften da
bei die Überlegungen über Ziel 
und Zweck der Staatsbeteili
gungskonzerne sein, die nach 
heutiger Auffassung eine Brücke 
vom öffentlichen zum privatwirt- 
schaftiichen Aufgabenbereich 
schlagen sollen.

Autonome Unternehmen . . .

Mit Ausnahme des ENEL(Ente 
nazionale per l’energia elettrica), 
der 1963 aus derVerstaatlichung 
der Stromerzeugungs- und -ver
teilungsunternehmen hervorge
gangen ist, sind die autonomen 
Unternehmen in den ersten 30 
Jahren dieses Jahrhunderts ent
standen. Mit ihrer Gründung ver
folgte man verschiedene Zwecke: 
Die im Staatsmonopol herge
stellten Güter, insbesondere die 
Tabakwaren, sollten die Staats
einnahmen durch erhoffte Mo
nopolgewinne erhöhen. Die öf
fentlichen D i e n s t e  hingegen 
wurden dem privatwirtschaftli
chen Gewinnstreben entzogen, 
um der Allgemeinheit selbst bei 
kostenunterschreitenden Tarifen 
bestmögliche Leistungen zu si
chern. Inzwischen hat sich das 
wirtschaftliche und soziale Ge
füge Italiens zwar gewandelt, 
doch die Anforderungen an diese 
Unternehmen sind gewachsen, 
ohne daß allerdings die Verwal
tungsrichtlinien, die für ihre 
Tätigkeit maßgeblich sind, ver
ändert worden wären.
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Einige Beispiele mögen die 
„Vorsintflutlichkeit“ dieser Be
stimmungen veranschaulichen:
□  Jedes vom Parlament verab
schiedete Straßenbauprogramm 
bedarf auch heute noch der zu
sätzlichen Zustimmung, Kontrol
le, Befürwortung und Erörterung 
durch eine so große Zahl von 
Verwaltungsgremien, daß die 
Ausführung häufig um Jahre 
verzögert wird.

□  Das staatliche Fernsprechun
ternehmen ist nicht befugt, seine 
Gewinne für Selbstfinanzierungs
zwecke einzusetzen, sondern 
muß sie an den Staat abführen. 
Die Finanzierungsmittel für seine 
Investitionen muß es dann je
weils beim zuständigen Ministe
rium beantragen.
□  Neben dem staatlichen Fern
sprechunternehmen für die Ver
waltung des Fernsprechnetzes 
existiert noch die dem IRI- 
Konzern angehörende Societä 
italiana telefoni, die die Stadt
netze verwaltet. Eine Fusion 
zwischen den beiden Unterneh
men, die sowohl vom techni
schen als auch vom wirtschaft
lichen Standpunkt aus gerecht
fertigt und wünschenswert wäre, 
wird jedoch nicht erwogen.

Schließlich dürfte auch eine 
„staatskapitalistische“ Monopol
verwaltung nicht mehr mit einer 
modernen Staatskonzeption ver
einbar sein -  ganz abgesehen 
davon, daß sie im Widerspruch 
zum EWG-Vertrag steht.

. . .  mit veralteter Organisation

Im übrigen steht die in diesen 
Unternehmen herrschende Büro
kratie derjenigen in der staat
lichen Verwaltung keineswegs 
nach. Und hier läßt sich ohne 
Übertreibung feststellen, daß 
sich Italien gerade in diesem Be
reich immer noch nicht zu einem 
modernen Staat entwickelt hat.

Eine Verwaltungsreform ist 
zwar seit längerem geplant. Sie 
führte bezeichnenderweise aber 
zunächst einmal zur Einsetzung

eines Ministers für Verwaltungs- 
reformen, der jetzt einige Pläne 
zur Durchforstung des Vorschrif
tengestrüpps und zur Reorgani
sation dieser Unternehmen er
arbeitet hat. Der letzte Vorstoß 
erfolgte mit dem kürzlich von 
der Programmierungsbehörde 
vorgelegten „Progetto 80“ . Die
ses Dokument entwirft w irt
schafts-, sozial- und verwal
tungspolitische Leitlinien für die 
Programmierungspolitik des 
nächsten Jahrzehnts. Danach 
sollen die Kontrollmodalitäten 
weitgehend aufgelockert und die 
Aktionsfreiheit der Staatsunter
nehmen innerhalb einer Rah
menplanung erweitert werden. 
Es ist allerdings anzunehmen, 
daß auch eine bescheidene Mo
dernisierung bei den strukturel
len Schwierigkeiten, die sich 
einer Verwaltungsreform entge
genstellen, in absehbarer Zeit 
wohl kaum verwirklicht werden 
kann.

Staatsbeteiligungen . . .

In der Diskussion über die 
„autonomen“ Unternehmen steht 
also heute vor allem eine Re
form des institutionellen Rah
mens zur Debatte. Hinsichtlich 
des Umfangs der Staats b e - 
t e i I i g u n g e n richtet sich da
gegen das Interesse vornehm
lich auf ihre Leistungsfähigkeit. 
Die Wertmaßstäbe werden da
bei aus den Grundsätzen abge
leitet, die in der sog. „IRI-For- 
mel“ zum Ausdruck kommen.

Danach ist die Staatsholding 
als zweistufiger Konzern aus
gebildet. Die Spitze besteht aus 
der eigentlichen (Mutter-)HoI- 
ding, die Basis aus den (Toch- 
ter-)Beteiligungsfirmen. Die Hol
ding hat die Aufgabe, „die Ver
mögenswerte in ihrer Hand im 
Einklang mit den Richtlinien der 
Regierung und im Hinblick auf 
das Allgemeininteresse zu ver
walten“ . Die Konzernpolitik wird 
also vom Staat unter Berücksich
tigung des Allgemeinwohls fest
gesetzt.

Sie zu verwirklichen, ist Sache 
der Beteiligungsfirmen, die sich 
im Prinzip auf gleicher Ebene 
und im Wettbewerb mit den pri
vatwirtschaftlichen Unternehmen 
befinden. Von privatwirtschaft
licher Seite wird allerdings dar
auf hingewiesen, daß eine echte 
Wettbewerbsneutralität zwischen 
Privatwirtschaft und Staatsbe
teiligungen nicht besteht Abge
sehen davon, daß einigen Fir
men, wie der Fluggesellschaft 
Alitalia, dem Rundfunk- und 
Fernsehunternehmen RAI-TV 
usw., eine Monopolstellung ein
geräumt worden ist, verfügen 
die Holdingtöchter sowohl bei 
der Finanzierung ihrer Investi
tionen als auch in der Ausübung 
ihrer Produktionstätigkeit über 
eine Reihe von Privilegien. So 
werden ihnen beispielsweise 
Steuererleichterungen bei der 
Ausgabe von Aktien oder Obli
gationen (zum Teil sogar mit 
staatlicher Garantie ausgestat
tet) gewährt. Die Dotationsfonds 
der Holdingmutter, die in letzter 
Zeit vom Staat erheblich auf
gestockt wurden, um eine Aus
weitung der Investitionstätigkeit 
der Konzerne zu ermöglichen, 
müssen nicht verzinst werden. 
Weiterhin werden den Konzer
nen regionale „Reservate“ ein
geräumt (z. B. hat ENI in der 
Poebene das alleinige Schürf- 
recht). Auch können die Kon
zerntöchter praktisch nicht in 
Konkurs geraten. Es gibt Be
teiligungsunternehmen, die seit 
Jahr und Tag in den roten Zah
len stehen. In diesen Fällen wird 
aber stets darauf hingewiesen, 
daß es den Firmen letzten En
des nicht nur auf die Erwirt
schaftung von Gewinnen an- 
kommL Denn ihnen ist gleich
zeitig das Ziel der „sozialen 
Wirtschaftlichkeit“ gesetzt

. . .  Instrument der 
Wirtschaftspolitik

Unter dieser doppelten Ziel
setzung werden die Staatsbe
teiligungsfirmen auch als Instru
ment der Wirtschaftspolitik ein
gesetzt. Im Fünf-Jahres-Plan
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1966/70 ist ihnen denn aucli ein 
weites Feld zugewiesen: Sie 
sollen den Trägheitsfalitoren in
nerhalb der Wirtschaft entge
genwirken, Monopolstellungen 
der Privatwirtschaft untergraben 
und den Leistungswettbewerb 
stimulieren. Bei der Industriali
sierung des Mezzogiorno sollen 
sie als Initialzünder wirken. Nicht 
zuletzt sollen sie sich auch auf 
Gebieten betätigen, die von der 
Privatwirtschaft aufgrund hoher 
Kapitalerfordernisse oder des 
großen Risikos vernachlässigt 
werden.

Diesen Aufgabenkreis hatten 
sie nicht immer wahrzunehmen. 
Als 1933 das IRI (Istituto per la 
ricostruzione industriale) als er
ster Komplex gegründet wurde, 
war es zunächst nur als „Kran
kenhaus“ für krisengeschädigte 
Banken und Industriefirmen ge
dacht. Nach ihrer Sanierung 
sollten diese Unternehmen wie
der privatisiert werden. Doch er
kannte der Faschismus, daß das 
IRI als geeignetes Instrument 
einer Autarkiepolitik benutzt 
werden konnte, und forcierte 
deshalb den weiteren Ausbau. 
Nach Krieg und Zerstörung 
bestanden zwar anfängliche 
Entflechtungsabsichten, letztlich 
setzte sich aber doch wie
der die Staatsbeteiligungskon
zeption durch.

Hand in Hand mit der Aus
weitung des Aufgabenfeldes 
nahm auch die Bedeutung der 
Staatsbeteiligungskonzerne für 
die italienische Wirtschaft zu. 
Marksteine auf diesem Wege 
sind die Jahre 1953 mit der 
Gründung des ENI (Ente nazio
nale idrocarburi), 1956 mit der 
Bildung eines Ministeriums, das 
die Staatsbeteiligungen in einer 
Zentralbehörde zusammenfaßte, 
1957 mit der Aufhebung der Te
lefonkonzessionen (für die Stadt
netze) an Privatunternehmen und 
ihrer Übertragung auf das IRI.

Wie groß die Bedeutung der 
staatlichen Unternehmen heute

ist, geht aus folgenden Zahlen 
hervor: Ihre Beteiligung an der 
gesamten italienischen Produk
tion von Gußeisen dürfte rd. 
90%, der von Stahl rd. 60%  
erreichen. Auf ihre Schiffswerf
ten entfallen rd. 80 %  der Pro
duktionskapazität der Werften. 
Ihnen ist der Bau und Betrieb 
des gesamten neuen Autobahn
netzes übertragen. Sie sind mit 
erheblichen Prozentsätzen am 
italienischen Maschinen- und 
Bergbau sowie an der Metall- 
verarbeitungs-, Kunstfaser- und 
chemischen Industrie beteiligL

Bedeutung
für die Regionalpolitik . . .

Die Aufgaben, die ihnen von 
der Wirtschaftspolitik übertragen 
wurden, haben die Staatsbetei
ligungskonzerne — soweit dies 
überhaupt möglich war — im 
großen und ganzen e rfü llt Ins
besondere haben sie sich an 
die Auflage gehalten, minde
stens 40 %  ihrer Gesamtinvesti
tionen im Süden des Landes 
vorzunehmen. Größere Projekte 
in diesem Zusammenhang sind 
die Errichtung des „modernsten 
Stahlwerks Europas“ der Italsi- 
der in Tarent sowie die Alfasud- 
Anlage „auf der grünen Wiese“ 
in Pomigliano d'Arco. Im regio
nalpolitischen Bereich läßt sich 
daher die Bedeutung der Staats
unternehmen nicht leugnen.

Eine gründlichere Beurteilung 
hängt von den Maßstäben ab, 
die man anlegen will. Leider 
gibt es keine Gesamtstatistik für 
alle staatlichen Konzerne, son
dern nur deren eigene Zahlen. 
Deshalb sollen einige Schluß
folgerungen anhand des IRI ge
zogen werden, das mit einem 
Gruppenumsatz von rd. 15 Mrd. 
DM und 300 000 Beschäftigten, 
den größten Komplex darstellt.

. . .  und die Gesamtwirtschaft

So kann beispielsweise fest
gestellt werden, daß sowohl sei

ne Wertschöpfung und seine In
vestitionen als auch die Zahl sei
ner Arbeitnehmer in der Zeit
spanne 1958-65 trotz der Wirt
schaftskrise in den Jahren 1963/ 
1964 relativ gleichmäßigeWachs- 
tumsraten verzeichnen. Dagegen 
erwiesen sich die privaten Un
ternehmen als viel konjunktur
anfälliger. Mit besonders hohen 
Zuwachsraten konnten in diesen 
acht Jahren die D i e n s 11 e i - 
s t u n g s sparten des IRI, Te
lefonverkehr, Flugverkehr und 
Autobahnen, aufwarten. Dieser 
Erfolg trat aber nicht zuletzt we
gen der bescheidenen Aus
gangspositionen, den massiven 
Investitionen und der Monopol
stellung dieser Unternehmen 
ein. Bei den Konzerntöchtern der 

V e r a r b e i t u n g s  Industrie 
sind hingegen insgesamt gerin
gere Zuwachsraten als in der 
Privatindustrie zu verzeichnen — 
vor allem wegen der langsamen 
Entwicklung im Maschinenbau 
und der Metallverarbeitung, der 
elektromechanischen Industrie 
und vor allem bei den Schiffs
werften. Die Eisen-, Stahl- und 
Zementindustrie weisen dage
gen gute Ergebnisse auf.

Im großen und ganzen läßt 
sich die Leistung und Entwick
lung der IRI-Firmen — gemes
sen an denen der privaten ita
lienischen Großkonzerne — als 
„normal“ bezeichnen. Dabei darf 
allerdings nicht übersehen wer
den, daß dem IRI vom Staat 
ständig neues Investitionskapi
tal zur Verfügung steht. Dies er
klärt auch die laufende Zunah
me des prozentualen Anteils 
seiner Investitionen an denen 
der gesamten Wirtschaft. Aller
dings muß auch berücksichtigt 
werden, daß zumindest ein Teil 
dieser Investitionen — beispiels
weise die für Autobahnen — in 
anderen Ländern als „staatliche 
Infrastruktur“ bezeichnet werden 
und eigentlich nicht zu den In
vestitionen des Unternehmens
sektors gezählt werden dürften.
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Reformbedürftige Staatswirtschaft

Prof. Dr. André^iettre, Paris

Die erste Nationalisierungs
welle fand in Frankreich 

unter der Volksfrontregierung 
(1936-37) statt. Die Verstaatli
chung betraf vor allem die 
Eisenbahngesellschaften und 
einige Waffenfabriken. Grundge
danke des staatlichen Eingrei
fens war die Auffassung, daß es 
unnatürlich sei, wenn große Un
ternehmungen, die für die Ver
sorgung der Gesellschaft von 
großer Bedeutung sind, in den 
Händen von Privateigentümern 
blieben.

Verstaatlichung nadi dem Kriege

Eine zweite, stärkere Welle 
der Verstaatlichung ist nach dem 
Zweiten Weltkrieg (1946-47) zu 
verzeichnen. Dabei spielten dies
mal politisch-ideologische Prin
zipien eine geringere Rolle. Aus
schlaggebend war eine nüchter
ne Abwägung der Vor- und 
Nachteile der Verstaatlichung. 
Die staatliche Planung schien 
das geeignete Mittel zu sein, 
die Wirtschaft wieder in Gang 
zu bringen und außerdem die 
Gelder des Marshall-Planes 
richtig zu verteilen, in folgenden 
Sektoren übernahm der Staat 
nun die Regie:

□  fast alle Grundindustrien; 
Neben dem französischen Koh
lebergbau und den damit ver
bundenen Industrien fallen dar
unter die Kraftwerke und die 
Elektrizitäts- und Gaswerke;

□  ein Teil des Finanzsektors: 
Die Bank von Frankreich (Ban-

que de France), vier große Kre
ditbanken und eine Anzahl von 
Versicherungsunternehmen wur
den enteignet. Die anderen Ge
schäftsbanken entkamen zwar 
der Nationalisierung, dennoch 
kontrolliert der Staat über 50%  
aller Bankeinlagen;

□  aus politischen Gründen wur
den Renault, die Französische 
Gesellschaft für den Flugzeug
motorenbau, die France Press 
u. a. verstaatlicht.

Inzwischen sind noch viele an
dere Unternehmen gefolgt, vor 
allem auf dem Gebiet des Post- 
und des Transportwesens. Da
neben gründeten einige der 
schon verstaatlichten Unterneh
men Zweigstellen oder erwarben 
Beteiligungen an Privatgesell
schaften. Außerdem gründete 
der Staat öffentliche Unterneh
men für bestimmte Aufgaben
bereiche. Darunter fallen die Ge
sellschaft für Erdölforschung 
(Bureau de recherches de pé
trole) und das Amt für Atom
energie (le Commissariat à 
TEnergie Atomique). Diesen In
stitutionen werden auch Mittel 
zur Verfügung gestellt, um Be
teiligungen an Privatunterneh
men erwerben zu können. Ins
gesamt gesehen gibt es in 
Frankreich nur wenige geschäft
liche Transaktionen, in denen 
ein öffentliches Unternehmen 
keine Rolle spielt.

Die staatlichen Unternehmun
gen beschäftigten 1967 rd. 10%  
der Lohnempfänger in Industrie

und Handel, bzw. rd. 6 %  aller 
Berufstätigen, und tätigten rd. 
ein Drittel der gesamten Investi
tionen. Daß der Anteil an den 
Investitionen höher ist als der 
Beitrag von 9 %  zum Sozial
produkt, liegt daran, daß es sich 
zum großen Teil um sehr kapi
talintensive Unternehmen han
delt.

Der Staat als „Pionier“

Unter technischen Gesichts
punkten erzielten die verstaat
lichten Unternehmen oft bemer
kenswerte Erfolge. Die Verstaat
lichung hat nicht nur zu der 
notwendigen Konzentration, son
dern auch zu einer wünschens
werten Modernisierung geführt. 
Das ist eine bedeutende Ent
wicklung. Während diese Unter
nehmen früher noch ziemlich 
rückständig waren, befinden sie 
sich heute an der Spitze des 
technischen Fortschritts. So stell
ten sie für die industrielle Er
neuerung der Nachkriegsjahre 
die antreibende Kraft dar und 
haben hinsichtlich der Produk
tivität in der Regel sogar ent
sprechende europäische Unter
nehmen überholt. Dank der öf
fentlichen Unternehmen er
scheint der Staat nicht mehr nur 
als eine Last, sondern als an
regendes Element der Privat
wirtschaft.

Damit wandelte sich die Rolle 
des Staates gegenüber den tra
ditionellen Theorien und Auffas
sungen des Sozialismus und Li
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beralismus. Die Schumpetersche 
Rolle des Pioniers, der die „in
ventions“ in „innovations“ um
setzt und damit den Aufschwung 
einleitet, nimmt damit oft der 
Staat ein.

Staatliche Unternehmen 
im Defizit

Dieser Fortschritt hat sich aber 
als sehr kostspielig erwiesen. 
Das technokratische Prestige war 
oft wichtiger als das Bemühen 
um einen ökonomisch gesunden 
Aufbau. Damit wurde häufig eine 
angemessene Rendite verhin
dert. Aber nicht nur das, die 
meisten öffentlichen Unterneh
men weisen sogar große, be
lastende Defizite auf. Die Defi
zite stiegen ständig an: von
2,3 Mrd. F im Jahre 1961 auf
5,2 Mrd. F im Jahre 1965. Für 
1970 wird ein Defizit von 6,1 Mrd. 
F erwartet. Deshalb ist auch die

ständigeZufluchtzuSubventionen 
und die hohe Kreditnachfrage 
dieser Unternehmen zu verstehen. 
So beliefen sich die Subventio
nen 1961 auf 2,3 Mrd. F und 
werden für 1970 auf 8,5 Mrd. F 
geschätzt. Diese Zahlungen ge
hen aber zulasten der Steuer
pflichtigen (sie machen ungefähr 
ein Drittel der Einkommensteuer 
aus). Die große Kreditnachfrage 
der staatlichen Unternehmen 
verdrängt zudem Privatgesell
schaften vom Kapitalmarkt, die 
auf diese Finanzierungsmittel 
angewiesen sind.

Brennpunkt sozialer Konflikte

In sozialpolitischer Hinsicht 
erfüllten die verstaatlichten Un
ternehmen nicht die Wünsche 
ihrer Initiatoren. Sie schafften 
es nicht, die Arbeiter von den 
notwendigen Modernisierungen 
zu überzeugen und damit zu Ver

bündeten bei der Einführung des 
technischen Fortschritts zu ma
chen. Auf die Verbraucher wurde 
bei den Entscheidungen im gro
ßen und ganzen auch keine 
Rücksicht genommen, da diese 
Gruppe als zu „unbeständig“ 
angesehen wurde.

Auch in der Lohnhöhe und 
den Soziaileistungen erwiesen 
sich die staatlichen Unterneh
men als nicht sehr großzügig. 
Wenn auch die Renault-Werke 
manchmal als beispielhaftes Un
ternehmen genannt werden, so 
sind doch die Löhne im öffent
lichen Sektor im allgemeinen 
niedriger als im Privatsektor ge- 
Viiesen. Deshalb ist auch zu ver
stehen, daß es immer wieder zu 
schwerwiegenden Streiks kam. 
Aufgrund dieser Entwicklung 
wurde sogar behauptet, der öf
fentliche Sektor sei der Brenn
punkt der sozialen Konflikte.

Deutscher 
Wertpapier- Sparplan

#  Dynamische Geldanlage in führenden 
Unternehmen des In- und Auslandes.

®  Finanzielle S icherheit durch regelmäßiges 
W ertpapier-Sparen.

®  Zusätzliche S icherheit auf W unsch durch 
Versicherungsschutz.

M it der regelmäßigen Geldanlage in Invest- 
ment-Anteüen haben Sie die M öglichkeit, 
durch gleichbie ibende Monatsraten ein W ert
papier-Verm ögen in Investm ent-Anteilen auf
zubauen. Sie bestimmen selbst Ihr Sparziel — 
das Vermögen, das Sie ansammeln wollen.

Schon m onatliche E inzahlungen von 25 DM 
erschließen Ihnen über den Deutschen W ert- 
pap ie r-S parp Ian  den Weg zur Geldanlage 
in W ertpapieren.

Natürlich können Sie Ihren Wünschen ent
sprechend belieb ig  höhere Sparziele wählen.

Der Deutsche W ertpapier-Sparp lan erm ög
licht Ihnen die Geldanlage in verschiedenen 
Investment-Fonds — näm lich: IN VESTA , 
IN TER VEST, A K K U M U L A , IN R E N T A  und 
IN TE R -R E N TA .
Wollen Sie Geld gut und sicher anlegen?

Frazen Sie
^DEUTSCHE BANK
BERLINER DISCONTO BANK • SAARLÄNDISCHE KREDITBANK
BANKHAUS J. WICHELHAUS P. SOHN
Mehr 2ls 950 Gesch'äftsstellEn überall im Bundesgebiet und in Berlin [West)
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Nun ist es allerdings illuso
risch zu erwarten, daß die Ver
lagerung des Profits von den 
Kapitalisten zum Staat hin die 
Lage der Beschäftigten wesent
lich verbessern würde. Der größ
te Teil des Gewinns wird in der 
Regel wieder in die Unterneh
men investiert. Und wenn die 
Unternehmungen expandieren 
wollen, müssen sie sich auch an 
diese Regel halten.

Verbesserungsvorschläge

Die hohen Defizite, verbunden 
mit steigenden Subventionen, 
und die sozialen Konflikte führ
ten dazu, daß im Jahre 1967 
eine Kommission gebildet wurde. 
Unter der Leitung des früheren 
Finanzministers Simon Nora 
sollte diese Kommission den 
verstaatlichten Sektor durch
leuchten und Vorschläge unter
breiten, wie den Problemen bei
zukommen wäre.

Zur Verbesserung der Effi
zienz der Verwaltung und zur 
Verminderung der Defizite der 
staatlichen Unternehmen hat die 
„Commission Nora“ zwei mög
liche Wege vorgeschlagen. Es 
ist ein Zeichen des mangelnden 
politischen Konzepts, daß zwei 
so verschiedene Lösungen in 
Betracht gezogen werden.
□  Die liberale Lösung propa
giert für die öffentlichen Unter
nehmen aufgrund des wachsen
den Konkurrenzdruckes durch 
die EWG eine zunehmende Un
abhängigkeit und eigene Ver
antwortung. Die Defizite sollen 
durch eine Anhebung der Tarife 
und Preise beseitigt werden. Al
lerdings sollen dabei die Rück
wirkungen auf das gesamte 
Preisgefüge berücksichtigt wer
den.

□  Der zweite Weg geht in die 
andere Richtung: Der Einfluß 
des Staates soll noch verstärkt 
werden. Dazu sollen die öffent
lichen Unternehmen enger in die 
Wirtschaftsplanung eingegliedert 
werden. Dadurch soll es mög
lich werden, eindeutige Priori
täten zu setzen. Wie bei der 
ersten Lösung soll aber auch 
hier den Rentabilitätsgesichts
punkten stärker Rechnung ge
tragen werden, indem die Ent
scheidungen innerhalb des Rah
mens der von der Planung vor
gegebenen Ziele dezentralisiert 
werden.

Viele Experten wünschen, daß 
deshalb die Staatsbeteiligungen 
in Holdings vereinigt werden, 
um einerseits den wirtschaftli
chen Einfluß des Staates zu ver
stärken, andererseits aber inner
halb des staatlichen Bereichs 
zu größerer Flexibilität zu ge
langen. Dadurch würde man 
den „Caisses régionales d ’ln- 
vestissement“ näherkommen, 
wie sie schon lange von den 
Sozialisten und den Gewerk
schaften gefordert werden. Von 
einigen Regierungsstellen ver
lautete zudem vor kurzem, daß 
ein ähnliches Programm in Aus
sicht wäre.

ln sozialpolitischer Hinsicht 
ist 1964 der Vorschlag angenom
men worden, die Löhne und So
zialleistungen durch einen be
stimmten Ausschuß festlegen zu 
lassen, um flexibler auf Ände
rungen reagieren zu können. 
Dieses sog. Trutée-Verfahren ist 
bei den Gewerkschaften aber 
mittlerweile sehr unbeliebt ge
worden. Nach der Überprüfung 
der effektiven Lohnentwicklung 
durch eine unabhängige Exper
tenkommission setzte nämlich 
die Regierung völlig autonom

die Zuwachsraten der Löhne 
fest In Zukunft soll es aber 
wieder zu echten Verhandlungen 
zwischen der Regierung und den 
Gewerkschaften kommen.

Verstaatlidiung kein Allheilmittel

Jedenfalls hat sich gezeigt, 
daß die Verstaatlichung kein A ll
heilmittel ist. Die Hoffnungen, 
die man 1936 und 1945 hinsicht
lich der sogenannten „Struktur
reform“ hegte, sind zum Teil 
enttäuscht worden. Man schafft 
mit der Verstaatlichung zwar den 
privaten Kapitalismus ab, aber 
viele grundlegende Sozial- und 
Wirtschaftsstrukturen ändern 
sich nicht Die besonderen Ar
beitsbedingungen und die so
zialen Rangordnungen bestehen 
in der Regel fort. Welcher Un
terschied besteht schon in den 
Bedingungen für einen Lohn
empfänger, Arbeiter oder Inge
nieur bei Renault oder bei 
Peugeot? Daß letzten Endes 
keiner vorhanden ist, ist der 
Grund, warum die Verstaatli
chung viel von ihrer „Mystik“ 
verloren hat.

Auf der anderen Seite ist aber 
auch kein Ende dafür abzuse
hen, daß die öffentliche Hand 
weiterhin verstärkt in den Wirt
schaftsablauf eingreifen wird. 
Dagegen ist auch nichts einzu
wenden. Nur müssen eben neue 
Verfahren und Methoden die 
staatliche Aktivität — sowohl hin
sichtlich der direkten Unter
nehmertätigkeit als auch des 
Verhältnisses zu den Privatun
ternehmen — bestimmen. Dem 
„Nachtwächterstaat“ der Libera
len muß nicht der allmächtige 
Staat sozialistischer Prägung 
folgen, sondern der Staat als 
Partner, wie er schon teilweise 
in Erscheinung tr it t

5 7  F I L I A L E N  U N D  Z W E I G S T E L L E N  IN H A M B U R G ,  C U X H A V E N  U N D  K IE L
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Die verstaatlichte Industrie im Kreuzfeuer
Dr. WalterjStermann, Wien

Mit den beiden Verstaatli
chungsgesetzen vom Juli 

1946 und vom März 1947 wur
den ca. 70 Unternehmungen von 
der öffentlichen Hand übernom
men. Die beiden Gesetze waren 
vom Nationalrat einstimmig ver
abschiedet worden. Neben den 
Sozialisten und den damals noch 
im Parlament vertretenen Kom
munisten stimmte also auch 
die bürgerliche österreichische 
Volkspartei (ÖVP) für die Ver
staatlichung. Bei den beiden 
Linksparteien standen zweifel
los ideologische Motive im Vor
dergrund ihrer Erwägungen (die 
Verstaatlichung als „strategi
sche Variable auf dem Weg zur 
sozialistischen Gesellschaft“ ). 
Die ÖVP war dagegen -  mit 
Ausnahme ihres linken Flügels 
-  nie so recht glücklich über 
die „Verstaatlichten Unterneh
mungen“ . Deshalb läßt es sich 
schwer sagen, ob die später an
geführten Gründe für die Zu
stimmung damals tatsächlich 
maßgebend waren oder nur eine 
nachträgliche Entschuldigung 
darstellen sollten.

Gründe für die Verstaatlicliung

Jedenfalls hat die Argumen
tation der ÖVP im Lichte der 
damaligen Verhältnisse sehr viel 
für sich. Die Unternehmungen 
waren entweder von schwersten 
Kriegsschäden betroffen oder 
durch die Alliierten, besonders 
die Russen, demontiert worden. 
So wurden allein über 43 000 
Werkzeugmaschinen aus den 
wichtigsten Betrieben entfernt. 
Der Wert der notwendigen Er
satz- und Neuinvestitionen be
lief sich daher auf Milliarden von 
Schillingen. Diese Beträge auf 
dem damals praktisch nicht vor

handenen privaten Kapitalmarkt 
zu beschaffen, schien so gut wie 
unmöglich zu sein. Deshalb setz
te sich die Überzeugung durch, 
daß nur der Staat in der Lage 
sei, das erforderliche Kapital 
aufzubringen und die notwen
dige Investitionsplanung vorzu
nehmen.

Dazu kam, daß ein großer Teii 
der Unternehmungen, vor allem 
nach der Eingliederung Öster
reichs in das Deutsche Reich, 
weitgehend in deutschen Besitz 
übergegangen waren. Nach 
Kriegsende wurden sie von den 
Alliierten als „Deutsches Eigen
tum“ beschlagnahmt. Die Hoff
nung, diese Unternehmungen mit 
der Verstaatlichung dem Einfluß 
der Alliierten wieder entziehen 
zu können, erwies sich aller
dings zum Teil als Fehlspekula
tion: Während nämlich die West
mächte die Betriebe, die sich 
in ihren Besatzungszonen be
fanden, bis zum Abschluß eines 
Staatsvertrages der österreichi
schen Regierung zur treuhände
rischen Verwaltung überließen, 
führten die Russen die Unter
nehmen in ihrem Besatzungsbe
reich als sogenannte USIA-Be- 
triebe für ihren eigenen Bedarf 
und unter ihrer Leitung weiter. 
Österreich mußte nach Abschluß 
des Staatsvertrages im Jahre 
1955 für diese Betriebe sogar 
noch horrende Ablösesummen 
bezahlen.

Der Komplex des „Deutschen 
Eigentums“ wurde durch die Be
stimmungen des Staatsvertrages 
und durch den Abschluß der 
deutsch-österreichischen Vermö
gensverhandlungen bereinigt. 
Die früheren Anteilseigner wur
den, soweit sie nicht unter die 
diskriminierenden Bestimmun-

gen des Staatsvertrages fielen, 
angemessen durch Bundes
schuldverschreibungen entschä
digt.

Umfang der Industrien

Die verstaatlichte Industrie 
Österreichs umfaßt heute 95%  
der Eisen- und Stahlindustrie, 
die Kohlebergwerke, die Berg- 
und Hüttenwerke für NE-Metalle, 
die Rohölgewinnung und -Ver
arbeitung, den größten Chemie
konzern, eine Anzahl von Unter
nehmungen des Maschinenbaus 
und der Elektroindustrie sowie 
Schiffswerften. Diese Unterneh
mungen produzierten 1968 mit 
32,8 Mrd. Schilling 21,5% des 
Bruttoproduktionswertes der ge
samten österreichischen Indu
strie. 33,4 %  dieser Produktion 
wurden exportiert. Das entspricht
21,2 %  der österreichischen Ge
samtexporte. Den größten An
teil am Produktionsvolumen der 
verstaatlichten Unternehmungen 
hatte die Eisen- und Stahlindu
strie mit etwa 40 %, gefolgt von 
dem Chemie- und Erdölsektor 
mit ca. 30 %. Im Jahresdurch
schnitt 1968 beschäftigte die ver
staatlichte Industrie Österreichs 
107 500 Arbeitnehmer (1955; 
122 300), die Gesamtindustrie 
573 000.

Unterlassene Reformen . . .

In der Begründung für die 
Verstaatlichung im Jahre 1946 
hieß es zwar, daß „die notwen
dige tiefgreifende Reorganisa
tion und umfassende Planung“ 
dieser Unternehmungen im Rah
men der privaten Wirtschaft un
durchführbar und deshalb durch 
den Staat vorzunehmen seien, 
doch leider muß festgestellt wer
den, daß nach mehr als zwanzig
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Jahren keines der grundlegen
den Probleme der verstaatlich
ten Industrie global In Angriff 
genommen, geschweige denn 
gelöst worden ist. Der Grund 
dafür liegt in der besonderen 
Situation der österreichischen 
Innenpolitik seit dem Kriege: 
Die beiden Großparteien (SPÖ 
und ÖVP) bildeten bis zum Früh
jahr 1966, als zum erstenmal in 
der Nachkriegsgeschichte Öster
reichs eine „monochrome“ Re
gierung von der ÖVP gebildet 
wurde, immer Koalitionsregie
rungen.

SPÖ und ÖVP waren offen
sichtlich der Meinung, daß die 
Verwaltung der Anteilsrechte, die 
dem Staat zugefallen waren, eine 
Domäne des parteipolitischen 
Einflusses sein müsse. Somit 
wurden von den beiden'Parteien 
nicht nur Aufsichtsräte und Vor
stände nach einem ausgehan
delten Proporzsystem besetzt. 
Nach jeder Nationalratswahl ent
spann sich ein Tauziehen um 
die Einbeziehung dieses Verwal
tungskomplexes in die Kompe
tenz eines Ministers der eigenen 
Partei. Daß diese andauernden 
„Experimente zwischen Schwarz 
und Rot“ sich nicht zum Vorteil 
der verstaatlichten Unterneh
mungen auswirkten, liegt auf der 
Hand.

. . .  durch streikende 
Koalitionspartner

Am wirkungsvollsten waren 
die Ära Krauland (ÖVP) (1946- 
1949) und die folgende Ära 
Waldbrunner (SPÖ) (1949-1956). 
Die erstere zeichnete sich durch 
eine fachlich fundierte Erstellung 
von Wirtschaftsplänen (Kohle
plan, Eisen- und Stahlplan u. a.) 
aus, die letztere durch die dar
auf aufbauende, vor allem mit 
den Mitteln des Marshall-Planes 
finanzierte Investitionstätigkeit. 
In der Folgezeit übernahm dann 
die Bundesregierung die Ver
waltung unmittelbar. Seitdem 
verhinderten die Meinungsver
schiedenheiten zwischen den 
beiden Koalitionsparteien in den 
wirtschaftlichen Fragen jede Lö
sung der immer dringlicher wer

denden Probleme. Man be
schränkte sich auf die Behand
lung einiger noch offener Orga
nisationsfragen und bemühte 
sich nur um die Erledigung un
aufschiebbar gewordener Teil
probleme. Ein Gesamtkonzept 
zur Erhaltung der internationa
len Wettbewerbsfähigkeit wurde 
nicht erstellt, geschweige denn 
verwirklicht So ist es nicht ver
wunderlich, daß die verstaatlich
te Industrie ihren Vorsprung im 
Leistungsvergleich mit der Ge- 
samtindustrie, den sie während 
der ersten Jahre hatte, einbüßte 
und sogar beträchtlich in Rück
stand geriet

Daß dieser Mangel an Initia
tive keine schwerwiegenderen 
Konsequenzen für die einzelnen 
Unternehmungen hatte, ist deren 
Management und den Beleg
schaften zu verdanken. Diese 
versuchten — meist unter Aus
schaltung parteipolitischer Ge
gensätzlichkeiten -  gemeinsam 
optimale Ergebnisse zu errei
chen. So konnten die gesunden 
und gut geführten Unterneh
mungen sich den jeweiligen 
konjunkturellen Situationen an
passen und in guten Jahren Er
folge erzielen, die denen der 
privaten Gesellschaften in nichts 
nachstanden. Die unterkapitali
sierten und strukturell schwa
chen Unternehmen wurden durch 
gelegentliche Kapitalspritzen am 
Leben erhalten oder, wie ein
zelne Bergbauunternehmen, ge
sunden Unternehmungen ange
schlossen, die dann deren De
fizite zu verkraften hatten.

Gründung einer 
Dachgesellschaft . . .

Nach der Übernahme der A l
leinregierung durch die ÖVP im 
Frühjahr 1966 beschloß der Na
tionalrat einstimmig ein von der 
Regierung eingebrachtes Ge
setz, mit dem der Bund die 
„österreichische Industriever- 
waltungs-Ges.m.b.H.“ (ÖIG) er
richtete. Diese Gesellschaft soll
te die Anteilsrechte des Bundes 
an den verstaatlichten Industrien

treuhänderisch verwalten. Die 
Verwaltung der angeschlossenen 
Gesellschaften sollte so erfol
gen, „wie es das Wohl dieser 
Gesellschaften unter Berücksich
tigung der Interessen der Ge
sellschafter und der Arbeitneh
mer dieser Gesellschaften sowie 
der gesamten Volksv/irtschaft 
erfordert“ . Vor allem sollten die 
Grundsätze der Wirtschaftlich
keit beachtet und die Koordi
nierung der Maßnahmen und die 
Forschung gefördert werden, ln 
der Generalversammlung der 
Gesellschaft wird der Bund 
durch den Bundesminister für 
Verkehr und verstaatlichte Un
ternehmungen vertreten, der 
auch die sonstigen Gesell
schafterrechte ausübt. Der Auf
sichtsrat und die von der Gene
ralversammlung zu bestellende 
Geschäftsführung sollen nur mit 
Fachleuten besetzt werden. Das 
g ilt auch für das leitende Perso
nal der angeschlossenen Gesell
schaften. ln der Zusammenset
zung der Aufsichtsräte — sowohl 
der ÖIG als auch der ange
schlossenen Gesellschaften — 
sind allerdings „das Kräftever
hältnis und die Vorschläge der 
im Nationalrat vertretenen poli
tischen Parteien zu berücksich
tigen“ .

. . .  ein erster Schritt

Gewiß war dieses Gesetz ein 
erster Schritt in der richtigen 
Richtung. Nur war damit noch 
kein Instrument geschaffen, mit 
dem man die längst fällige Struk
tur- und Produktionsbereinigung 
in der verstaatlichten Industrie 
befriedigend hätte durchführen 
können. Die bisherige Bilanz der 
ÖIG, die im Frühjahr 1967 ihre 
Tätigkeit aufnahm, ist insofern 
nicht gänzlich negativ. So wurde 
in der Elektroindustrie eine Be
reinigung in die Wege geleitet; 
die österreichischen Stickstoff
werke bauen zusammen mit 
BASF eine Anlage zur Herstel
lung von Polyäthylen; die Erd
ölindustrie hat Verträge über 
den Bau der Adria-Wien-Pipeline 
und einer Raffinerie im Süden
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des Landes unterzeichnet; im 
Maschinenbau und in anderen 
Bereichen der verstaatlichten 
Industrie wurden Konzentra
tionsmaßnahmen eingeleitet; für 
die Reorganisation der Eisen- 
und Stahlindustrie wurden ein 
aus- und ein inländisches Exper
tengutachten angefordert und 
mit ihrer Auswertung begonnen; 
außerdem wurden in diesem Be
reich die Kostenrechnung ver
einheitlicht, eine Abstimmung 
der Investitionsplanung einge
leitet und in der Edelstahlindu
strie gegenseitige Konsultations
abkommen abgeschlossen. Es 
hat sich aber als nachteilig er
wiesen, daß die ÖIG mit dem 
Gesetz kein Weisungsrecht ge
genüber den Organen der Ge
sellschaften bekommen hat. So

mit hat sie kein geeignetes In
strumentarium an der Hand, um 
die Probleme wirklich zu lösen.

Die Regierung hat daher eine 
Novelle zum ÖIG-Gesetz ausge
arbeitet, mit der das Eigentum 
des Bundes an den verstaatlich
ten Unternehmungen an die ÖIG 
übertragen wird. Diese soll also 
eine echte Eigentümer-Holding 
werden. Damit würde die Posi
tion der ÖIG ganz wesentlich 
gestärkt und mehr Flexibilität 
geschaffen, um die Unterneh
mungen geänderten wirtschaft
lichen Verhältnissen schneller 
anpassen zu können. Gegenwär
tig bedarf jede Eigentumsände
rung in der verstaatlichten In
dustrie der einfachen Mehrheit 
des Nationalrates. Die Soziali
sten, die die Novelle strikt ab

lehnen, da sie einen „Ausver
kauf“ der verstaatlichten Unter
nehmungen befürchten, verlan
gen die Streichung der einfa
chen zugunsten einer Zweidrit
telmehrheit im Parlament. Die 
Regierung ist allerdings gewillt, 
die Novelle eventuell im Allein
gang zu verabschieden.

Grundsatzentscheidungen

Einer Koordination und Struk
turbereinigung muß eine grund
sätzliche Entscheidung über die 
Rolle der verstaatlichten Indu
strie vorangehen. Man muß end
lich klarstellen, daß der immer 
wieder zitierte Gegensatz zwi
schen verstaatlichter und priva
ter Industrie bei näherer Be
trachtung ein Scheinproblem ist. 
Sowohl die private als auch die
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die sicherste Art -  mit:
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verstaatlichte Industrie — jeden
falls in ihrer überwiegenden 
Mehrheit -  sind bestrebt, Ge
winne zu erzielen. Auch ein Ver
gleich ihrer Finanzstrukturen 
und ihrer Finanzierungspolitik 
zeigt keine wesentlichen Unter
schiede. Erkennt man aber das 
wirtschaftliche Prinzip der Ge- 
winnerzieiung für die gesamte 
verstaatlichte Industrie an und 
weist man ihr damit keine der 
Aufgaben zu, wie sie etwa den 
öffentlichen Versorgungsbetrie
ben zukommen, hat das eine 
Reihe von Konsequenzen. So 
darf man dann den Grundstoff
industrien weder Auflagen hin
sichtlich ihrer inländischen Preis
politik gegenüber den Verarbei
tern machen noch ihnen das 
weitere Vordringen in den er
tragsmäßig interessanteren Be
reich der verarbeitenden Indu
strie verwehren.

Entgegen einer weitverbreite
ten Meinung ist die verstaatlich
te Industrie Österreichs durch
aus kein einheitlicher Block, son
dern eine erstaunlich große An
zahl unabhängigerUnternehmun- 
gen mit den unterschiedlichsten 
Wirtschaftsverfassungen und 
Problemen. Bei einer solchen 
Verschiedenheit w irft eine Re
form eine zweite Grundfrage 
auf, nämlich die Frage, ob die 
Strukturbereinigung im Sinne 
der Regierungsvoriage primär 
von einer wirkungsvollen Dach
organisation ausgehen oder in 
Form einer branchenmäßigen 
Gliederung ohne eigentliche Spit
ze vorgenommen werden sollte.

Die ökonomisch zweckmäßig
ste Lösung scheint meines Er
achtens die Konstituierung der 
ÖIG als echte Eigentümer-Hol- 
ding zu sein, die dann von sich 
aus die branchenmäßige Struk
turierung und Produktionsberei
nigung vornimmt. Nach der Bil
dung einer solchen Spitze, die 
dann auch mit ausreichenden 
Funktionen und Kompetenzen 
ausgestattet wäre, müßte man 
sich vor allem bemühen, den 
Komplex der verstaatlichten In

dustrie möglichst weitgehend 
der parteipolitischen Einfluß
sphäre zu entziehen.

Sektorale Unterschiede . . .

So groß die Unterschiede 
zwischen, aber auch innerhalb 
der einzelnen Branchen sind, 
so unterschiedlich sind auch die 
Reformaufgaben. Bei den Fir
men der Eisen- und Stahlindu
strie handelt es sich um kapital
marktfähige Unternehmen, die 
zum großen Teil über eine aus
reichende Kapitalausstattung 
verfügen. Da aber vor allem die 
Kommerzstahlwerke im interna
tionalen Vergleich — die öster
reichische Rohstahlerzeugung 
lag 1968 bei 3,47 Mill. t -  zu 
klein geworden sind, wird eine 
Konzentration über die bereits 
angebahnte zwischenbetriebli
che Kooperation hinaus notwen
dig sein.

Der Kohlebergbau — es wird 
in Österreich ausschließlich 
Braunkohle gefördert — produ
zierte 1968 4,19 Mill. t. Trotz 
laufender Produktionseinschrän
kung ist die Haldenbildung so
wohl bei den Bergbauunterneh
men als auch bei ihrem Haupt
abnehmer, den Stromkraftwer- 
ken, eine Dauererscheinung. Es 
wird zu entscheiden sein, ob 
aus versorgungspolitischen, stra
tegischen, sozialen oder son
stigen Gründen die Weiterfüh
rung der chronisch defizitären 
Unternehmen beschlossen wer
den soll. Nicht ganz so ungün
stig ist die Situation beim NE- 
Metallbergbau, während die 
stark exportorientierte Industrie 
— vor allem die Aluminiumindu
strie -  sogar expandiert

. . .  in der Entwicklung

Zu weiteren Konzentrationen 
wird es auch beim Maschinen- 
und Schiffbau kommen müssen, 
um diesen Zweig international 
konkurrenzfähig zu erhalten. Die 
Elektroindustrie hat dagegen als 
forschungsintensive Wachstums
industrie nur dann eine Chance, 
v/enn sie weiterhin verstärkt mit

großen ausländischen Unterneh
mungen zusammenarbeitet. Das 
gilt vor allem für die Schwach
stromindustrie, die soeben ihre 
Kooperation mit Siemens durch 
die Gründung einer gemeinsa
men österreichischen Tochter 
vertiefte. Auf dem ebenfalls 
wachstumsträchtigen chemischen 
Sektor zeigen die österreichi
schen Stickstoffwerke eine er
freuliche Expansion durch eine 
immer stärkere Ausweitung ihres 
Erzeugungsprogramms auf die 
Herstellung von Endprodukten. 
In der Petrochemie arbeiten sie 
mit einem deutschen Unterneh
men zusammen. Da auch die 
Erdölindustrie auf demselben 
Gebietverhandlungen mit einem 
anderen deutschen Partner führt, 
wird es Aufgabe der erstarkten 
ÖIG-Führung sein, hier die not
wendigen Koordinationsmaßnah
men zu treffen.

Bei jenen Unternehmungen, 
die aller Voraussicht nach auch 
in absehbarer Zeit nicht ihr For
malziel Gewinnerzielung errei
chen werden, wird eine klare 
Entscheidung zu treffen sein, 
welche von ihnen und in wel
chem Umfang sie weitergeführt 
werden sollen. Dann muß aber 
auch korrekterweise im öster
reichischen Budget gezeigt wer
den, was ihre Subventionierung 
jähriich kostet Die bisher teil
weise geübte Praxis, sie ge
sunden Unternehmungen auf der 
Tasche liegen zu lassen, kann 
nicht weitergeführt werden. Na- 
türiich wird bei der Schließung 
unrentabler Betriebe das sozia
le Moment eine entsprechende 
Berücksichtigung finden müssen. 
Es besteht die einheitliche Auf
fassung, daß die Frage des Ar
beitsplatzes in der verstaatlich
ten Industrie von ganz beson
derer Wichtigkeit ist. Erfreuli
cherweise hat sich aber bisher 
gezeigt daß die Suche nach 
neuen Arbeitsplätzen, besonders 
in Zeiten eines angespannten 
Arbeitsmarktes, viel weniger 
Schwierigkeiten bereitet, als 
dies von allen Beteiligten ange
nommen worden war.
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